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FcKorm e.V.  Brunnenstr. 6   51702 Bergneustadt 

 
An das               6. April 2018 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und  
Verbraucherschutz NRW 
z. Hd. Dr. Peter Beeck 
 
40190 Düsseldorf 
 
 
Stellungnahme im Zuge der Beteiligung der Verbände 
zur Kormoranverordnung Nordrhein-Westfalen 
 
Bezug: Ihr Schreiben vom 20.03.2018 Aktenzeichen III-6 765.21.80 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir begrüßen außerordentlich, dass die Landesregierung nunmehr eine Kormoran-
verordnung (KormoranVO) auf den Weg bringt, die einen wirksamen Fischschutz 
zum Ziel hat. Auch sind wir Ihnen dankbar für die gebotene Möglichkeit, zu dem Ent-
wurf der Kormoranverordnung für Nordrhein-Westfalen offiziell Stellung nehmen zu 
dürfen. 
 
Unser Verein (kurz als FcKorm bezeichnet) ist dafür bekannt, Klartext zu sprechen, 
ohne Konzilianz oder Rücksicht auf Ideologien oder Personen, nach bestem Wissen 
und faktenorientiert. Diesem Grundsatz bleiben wir auch jetzt in dieser Stellungnah-
me treu. Nur auf diese Art kann das einzige Ziel unseres Vereins, das Kormoran-
Problem einer Lösung zuzuführen, erreicht werden. 
 
Gestatten Sie uns vorab ein paar entscheidende grundsätzliche Anmerkungen: 
 
1. Untersuchungen und Veröffentlichungen zu den Kormoranfraßschäden in 
NRW 
 
Zur Beurteilung des notwendigen Umfangs von Maßnahmen zum Schutz der natürli-
chen Tierwelt durch Kormorane ist eine fundierte Datengrundlage und ihre Darstel-
lung zweifellos von ausschlaggebender Bedeutung. Dies gilt auch für die abzuwä-
genden räumlichen und zeitlichen Begrenzungen dieser Maßnahmen. Nicht zuletzt 
unser Verein hat seit Jahren immer wieder und sehr, sehr deutlich angemahnt, das  
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NRW hier schwerste Defizite aufzuweisen hat und, dass diese gewiss nicht zufällig  
oder versehentlich entstanden sind. Leider finden sich diese großen Defizite jetzt 
auch in der Begründung zur KormoranVO wieder. 
 
Gestatten sie uns einmal die gesamte Dimension der Schwere der Prädationseffekte  
mit Blick auf heute vorliegende Untersuchungen anderenorts überschlägig abzu-
schätzen: Bis auf ganz wenige Ausnahmen haben wir derzeit durch den Kormoran in 
allen Fließgewässer der Äschen- und Barbenregion, eine Fischdichte der fraglichen 
Längenklasse unter 10% bis 15%, teils noch weniger bis hin zur Auslöschung von 
ganzen Populationen! Hinzu kommt ein gestörter Altersaufbau etc. - auch "Aller-
weltsfischarten" sind davon betroffen! In Anlage 1 haben wir das Programm einer 
Vortragsveranstaltung am 21. Okt. 2017 in Erfurt zu dem Betreff angelegt: Hier wur-
de erneut und ganz aktuell dieses unbestreitbare Bild durch überzeugende wiss. Un-
tersuchungen quer durch Deutschland gezeichnet. Die Fischereibiologen Ihres Hau-
ses werden die Berichte und Vorträge der Berufskollegen kennen, wenngleich leider 
kein Vertreter aus NRW entsandt worden war! Der Beitrag aus Thüringen ist für je-
dermann im Web verfügbar unter 
http://www.lavt.de/download/startseite/Einfluss_des_Kormorans.pdf. Auch aus Dä-
nemark gibt es, ebenfalls aktuell, eine umfassende, überzeugende und das dramati-
sche Ausmaß der Prädationsschäden quantifizierende Studie.  
 
Über die ebenfalls dramatischen Auswirkungen auf wichtige und kostspielige Wie-
deransiedlungsprogramme vor allem für den Rheinlachs (von wegen 17% Mortalität 
bei den abwandernden Smolts: Über 90% Fraßverluste bis zum Erreichen der Nord-
see im Harlingfliet ist die Realität!!!) finden sich nur sporadisch Veröffentlichungen: 
Kein Zufall wie S. Darschnik in seinen Recherchen1 herausgefunden hat. Es ist ein 
weiteres bis heute bestehendes Informationsdefizit: Besonders fatal, da Nordrhein-
Westfalen bei dem Rheinlachs schon durch die geographische Lage eine Schlüssel-
position einnimmt. 
 
In unserer Stellungnahme fordern wir entsprechend massive Korrekturen an 
der Begründung der KormoranVO, um die Prädationsschäden nicht erneut und 
für weitere Jahre durch dieses ärgerliche und langjährige, gewiss nicht zufällig 
entstandene Defizit an Fakten aus NRW massiv herunter zu spielen und zu ver-
schleiern. 
 
Neben dem Abwägungsgebot der Entscheider über diese KormoranVO werden sich 
später womöglich angerufene Gerichte sehr wahrscheinlich ebenfalls an dieser 
"amtlichen" und breit abgestimmten Beschreibung und vorgeblicher Quantifizierung 
der Fraßschäden orientieren. Wenn die zwingend notwendigen massiven Richtigstel-
lungen unterbleiben sollten, hat das dann unsäglichen Folgen – wie bereits vor Jah-
ren! 
 

… 
 
_________________________________ 

1 DARSCHNIK, SIEGFRIED (2017): IKSR: Der Lachs ist kein Ziel sondern ein Symbol. In: Fischer und Teichwirt 5/2017 
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2. Maßnahmen nach dieser Verordnung dienen eindeutig den Zielen des Natur-
schutzes 
 
Der Verein Fischschutz contra Kormoran e.V. wirbt hiermit dringendst dafür, dass  
der Fischschutz vor Kormoranprädation auch durch die Naturschutzverbände unein-
geschränkt als Naturschutzmaßnahme akzeptiert wird, auch wenn letale Maßnahmen 
zum Einsatz kommen! Dies ist aber ganz sicher alternativlos, auch an gut strukturier-
ten oder renaturierten Gewässerabschnitten und selbstverständlich auch in Schutz-
gebieten. Die Herausnahme von Schutzgebieten, gleich welchen Status, darf sich nur 
auf geringe, im Einzelfall wohlbegründete Flächen beschränken, wo die Schussknall-
Ereignisse schwere und signifikante Störungen darstellen. Dort wird gewiss aber 
auch die Jagdausübung etwa durch die Satzungen, untersagt sein. 
 
Ganz deutlich zeigt sich diese Grundhaltung in der KormoranVO bei den Rest-
riktionen von Maßnahmen in Gebieten mit Naturschutz- und/oder Natura-2000 
Status. Hier wird in der anstehenden Diskussion aufgrund der Verbandsbeteili-
gungen entschieden, ob diese KormoranVO die längst überfällige Wende an 
den Gewässern des Lands, z.B. an Sieg, Agger und Bröl, alles Zielartengewäs-
ser Lachs, erreicht, oder erneut lediglich ein Plazebo-Effekt für Angler und die 
breite Öffentlichkeit generiert wird. Bitte bedenken Sie hierbei die heute unbe-
streitbare Schwere der Fraßschäden, die aus der vorliegenden Begründung der 
KormoranVO, wie oben ausgeführt, leider in keiner Weise zu erkennen ist. 
 
3. Begleitendes Monitoring und weit darüber hinausgehende Begleitmaßnah-
men! 
 
Der Problemvogel chinesischer Kormoran ist in Europa ganz sicher in einem guten 
Erhaltungszustand, die weitere Bestandsentwicklung ist derzeit akademisch und oh-
ne praktische Relevanz. Das Monitoring der Fischpopulationen scheint schon wichti-
ger, genügt erfahrungsgemäß angesichts der Dimension des Problems aber alleine 
nicht: Es ist notwendig, von Amts wegen, zumindest für repräsentative Gewässerab-
schnitte (a) die Kormoran-Einflüge zu quantifizieren und vor allem (b) die notwendi-
gen Vergrämungsmaßnahmen zu organisieren, fördern und/oder durchzuführen! 
 
Es ist angesichts der Bedeutung des gesamten Vorhabens auch nicht ausreichend, 
die alles entscheidenden Vergrämungsmaßnahmen ausschließlich ehrenamtlich und 
kostenlos mitwirkenden Jägern zu überlassen. Die Bereitschaft, hier seitens des 
Landes und/oder der Fischereiverbände energisch und zielgerichtet tätig zu werden, 
sollte neben dem angesprochenen Monitoring sehr deutlich bereits in der Begrün-
dung der KormoranVO dargestellt werden. 
 
Analoges gilt für die Lachs-Projekte: Hier müssen schnellstens, flankierend zu und 
gestützt auf diese KormoranVO weitere begleitende Maßnahmen folgen (es gibt bis-
lang noch nicht genutzte Möglichkeiten), um die jahrelange große und teure Erfolglo-
sigkeit des Lachsprogrammes endlich zu überkommen. Bei den Aal-Projekten 
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scheint das u.E. weniger notwendig: Die wirksame und dauerhafte letale Vergrämung 
der Kormorane an mit Aalen besetzten Gewässern sollte genügen. 
 
4. Ist der Problem-Kormoran wirklich eine in Mitteleuropa heimische Vogelart? 
 
In der Begründung wird sogleich konstatiert, dass auch der chinesische Kormoran 
ph. carbo sinensis - ausschließlich dieser verursacht die dramatischen und 
mannigfaltigen Fraßschäden und macht die KormoranVO notwendig - hier hei-
misch sei. Dieses ist durchaus nicht unumstritten, wie der schwedische Wissen-
schaftler Christer Olburs aufzeigt (s. Anlage 2). Vielen Mitgliedern unseres Vereins 
erscheint die Theorie von Olburs schon alleine durch die Tatsache sehr plausibel, 
dass die heimische Fischfauna mit der Präsenz des Kormorans in den meisten Ge-
wässern nicht ohne große, teils existentielle Störungen existieren kann. Dies gilt un-
bestreitbar selbst in strukturreichen, naturnahen oder auch in aufwändig renaturierten 
Gewässerabschnitten. Der gesunde Menschenverstand sagt einem folglich, dass 
es sich somit um eine gebietsfremde und vor allem invasive Art handeln muss. 
 
Die Ausgangsbasis für diese KormoranVO wäre sodann eine ganz andere. So 
hat die EU z.B. erklärt, dass – aus Artenschutzgründen(!) – der Waschbär in Europa 
ausgerottet werden soll. 
 
5. Laufzeit der KormoranVO bis 2025!? 
 
Das eigentliche Ziel dieses KormoranVO-Entwurfs scheint uns zu sein, die 
Problematik der Kormoranprädation erneut und für weitere Jahre systemati-
sche herunterzuspielen und damit die Notwendigkeit tatsächlich wirksamer 
Maßnahmen zu verhindern. Dieses soll für weitere sieben Jahre für NRW fak-
tisch festgeschrieben werden, auch noch amtlich, mit allen abgestimmt und 
unter einer CDU-Ressortleitung! 
 
Dafür werden mit dem vorliegenden Entwurf lediglich kleine Verbesserungen der Ist-
Situation verordnet, die voraussichtlich jetzt schon im Verfahren und später womög-
lich über Gerichte aufgeweicht werden.  
 
Unsere Stellungnahme zu dem Verordnungs-Entwurf und zu seinem sehr wichtigen 
Begründungsteil im Einzelnen liegt in einem gesonderten Papier an (Anlage 3). 
 
Für Rückfragen stehen wir allen am Verfahren beteiligten Stellen jederzeit per E-Mail 
zur Verfügung: info@contra-kormoran.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.V.           3 Anlagen 
 
 
 
(Hans-Helmut Mertens) 
      2. Vorsitzender 
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Anlage 3 
 
 

Stellungnahme des Vereins Fischschutz contra Kormoran e.V. 
zur Kormoranverordnung Nordrhein-Westfalen: Im Einzelnen 

 
 

***   ***   *** 
ad KormoranVO § 1 
 
bisher: "bejagen und die Entstehung…" 
neu: "ver- und bejagen und die Entstehung…" 
 

***   ***   *** 
 
ad KormoranVO § 3, Abs. 2 Nummer 2 und Abs. 3 
 
Die Restriktionen der Abschüsse in Naturschutzgebieten und in Natura-2000 
sind angesichts der signifikanten Fraßschäden der ph. carbo sinensis u.E. in 
keiner Weise verhältnismäßig! Zumeist darf in diesen Gebieten die Jagd ausgeübt 
werden, auch auf Wasserwild. Es ist u.E. nicht zu verantworten, die Fischpopulatio-
nen hier ungeschützt zu lassen (und das auf vielen Gewässer-Kilometern Nordrhein-
Westfalens), wohl ausschließlich mit dem Begründungsversuch der Anzahl der hin-
zukommenden Schussknall-Ereignisse. Wenn man bedenkt, dass dies zudem im 
großen Stile sensible Gewässer betrifft, auch mit seltenen Fischarten in der Äschen- 
und Barbenregion oder existentiell wichtig für das Lachsprgramm, müssen wir der 
vorliegenden Regelung vehement widersprechen und nachdrücklich um Korrektur 
bitten. Es sei nachdrücklich daran erinnert, dass diese KormoranVO gerade 
auch in diesen Gebieten unbestreitbar dem Naturschutz dient, auch wenn leta-
le Mittel zum Erreichen des Zieles eingesetzt werden müssen.  
 
Ihrem Haus wird gewiss bereits das Zahlengerüst - etwa ausgeworfen über ein 
Geoinformationssystem – vorliegen, an wieviel Prozent der Gewässer-Kilometer in 
NRW über die bisher formulierte Regelung 
(a) ein nur eingeschränkter Schutz wegen Naturschutzgebiet, 
(b) keinerlei Schutz wegen Natura-2000-Gebiet oder 
(c) der gesamte VO-Schutz 
in etwa greifen wird. 
 
Das Ministerium wird gebeten, dieses Zahlengerüst allen Beteiligten und vor allen 
den Entscheidern rechtzeitig vor der Erörterung der verbandsseitigen Stellungnah-
men in komprimierter, aussagekräftiger Form vorzulegen. 
 

***   ***   *** 
 
ad KormoranVO § 4 
 
bisher: "1. August bis  1. März" 
neu:    "1. August bis 31. März" 
 

… 



 

 

-  2  - 
 
 
Die uneingeschränkte letale Vergrämung während des gesamten Märzes ist insbe-
sondere notwendig wegen des Laichgeschehens der Äschen und wegen der Forel-
lenbesatzmaßnahmen gemäß der amtlich genehmigten Hegeplänen, da hierdurch 
erfahrungsgemäß ein stark erhöhter Kormoran-Einflug verursacht wird. Auch kann im 
März noch ausgeschlossen werden, dass adulte Kormorane bereits Jungvögel im 
Nest zu versorgen haben. 
 

***   ***   *** 
ad KormoranVO § 11, 2. Satz 
 
bisher: "Über die Erfahrungen mit dieser Verordnung ist der 
Landesregierung bis zum 31. Juni 2025 zu berichten" 
 
neu: "Über die Erfahrungen mit dieser Verordnung ist der Lan-
desregierung bis zum 31. Juni 2021 zu berichten" 
 
Das eigentliche Ziel dieses Entwurfs scheint uns zu sein, die Problematik der 
Kormoranprädation erneut und für weitere Jahre systematische herunterzu-
spielen und damit die Notwendigkeit tatsächlich wirksamer Maßnahmen zu 
verhindern. Dieses soll für weitere sieben Jahre für NRW faktisch festge-
schrieben werden, auch noch amtlich, mit allen abgestimmt und unter einer 
CDU-Ressortleitung! 
 
Dafür werden mit dem vorliegenden Entwurf lediglich kleine Verbesserungen der Ist-
Situation verordnet, die voraussichtlich jetzt schon im Verfahren und später womög-
lich über Gerichte aufgeweicht werden.  
 

***   ***   *** 
***   ***   *** 
***   ***   *** 

 
ad Begründung, Seite 1   (in A. Allgemeines, Hintergrund 1. Absatz, 1. Satz): 
 
Gewiss hat unser Verein nicht die Expertise, um in Frage zu stellen, ob der chinesi-
sche Kormoran ph. carbo sinensis (auch Festlandsrasse genannt) in Europa zu den 
heimischen Vogelarten gehört. Immerhin hat der Schwede Christer Olburs dies noch 
im letzten Jahr mit einem Whitepaper (siehe Anlage) erörtert. 
 
Vielen Mitgliedern unseres Vereins erscheint die Theorie von Olburs schon alleine 
durch die unbestreitbare Tatsache sehr plausibel, dass die heimische Fischfauna mit 
der Präsenz des Kormorans nicht ohne große, teils existentielle Störungen existieren 
kann. Dies gilt unbestreitbar selbst in strukturreichen, naturnahen oder auch in auf-
wändig renaturierten Gewässerabschnitten. Der gesunde Menschenverstand sagt 
einem folglich, dass es sich somit um eine gebietsfremde und vor allem inva-
sive Art handeln muss. Es ist durchaus vorstellbar, dass die zuständigen Stellen 
auf allen Ebenen aus anderen als fachlichen Gründen eine systematische wiss.  
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Prüfung dieses Sachverhaltes seit mehr als zwei Dekaden bis heute erfolgreich ver-
hindert haben. Die Ausgangsbasis für diese KormoranVO wäre nämlich sodann 
eine ganz andere. So hat die EU z.B. erklärt, dass – aus Artenschutzgründen(!) – 
der Waschbär in Europa ausgerottet werden soll. 
 
Der FcKorm regt hiermit an, diesem Vorbehalt im ersten Satz zumindest Rechnung 
zu tragen etwa durch Einfügen einer Formulierung wie  
 
"Dem Fraßdruck dieser Vogelart hält die heimische Fischfauna in keiner Weise 
Stand, da den allermeisten heimischen Arten jedweder genetisch verankerte 
Schutzmechanismus gegen diesen unbekannten Fressfeind fehlt." 
 
Weitaus besser und deshalb vorzuziehen, wäre es jedoch, den folgenden Textbau-
stein des leider so früh verstorbenen und von Insidern überaus wertgeschätzten Fi-
schereibiologen Siegfried Darschnik in Gänze zu platzieren: 
 
"Der in NRW in historischer Zeit nicht einheimische Kormoran hat nach seiner Unter-
schutzstellung durch die EU im Jahre 1979 an Zahl dramatisch zugenommen und 
sein Brutareal auch auf NRW ausgedehnt, wo er heute eine große Population bildet. 
Auf Grund seiner späten Reife existiert neben den Brutkolonien ein um Größenord-
nungen zahlreicherer Bestand an über das ganze Land verteilten, umherziehenden 
immaturen Kormoranen. Darüber hinaus wird NRW während des Winterhalbjahres 
mit zweimaligen Maxima zu den Zugzeiten im Herbst und im Frühjahr von einer un-
überschaubaren Anzahl der dort mit mehreren Hunderttausend brütenden Exempla-
ren aus ihrem heutigen Hauptverbreitungsgebiet um die Ostsee stammenden Kormo-
ranen als Durchzugs-, Rast- und Überwinterungsquartier aufgesucht.  
 
Diesem Ansturm hatte und hat die heimische Fischfauna nicht Stand halten können, 
zumal den allermeisten heimischen Arten jedweder genetisch verankerte Schutzme-
chanismus gegen den unbekannten Fressfeind fehlt. In der Folge sehen wir zusam-
mengebrochene Fischbestände auch einstmals sehr häufiger Arten, die Zunahme 
der Gefährdung bis hin zum potenziellen Aussterben seltenerer Arten und insgesamt 
eine erhebliche Störung der Gewässerökosysteme, die es z.T. unmöglich machen, 
die verpflichtenden Vorgaben der EU WRRL zur Erreichung eines guten ökologi-
schen Zustandes oder guten ökologischen Potenzials für die Gewässer einzuhalten. 
Darüber hinaus gefährdet die Prädation durch Kormorane spezielle Wiederansied-
lungsprogramme des Landes für ausgestorbene oder stark gefährdete Arten in NRW. 
 
Angesichts der schwerwiegenden ökologischen und ökonomischen Schäden hat sich 
die Landesregierung deshalb entschlossen von der Möglichkeit des § 9 der Wild 
Birds Directive 79/409EEC Gebrauch zu machen und unter bestimmten, in der vor-
stehenden Verordnung festgelegten Bedingungen als einzig möglichen Weg zur Be-
grenzung der Schäden und zur Wiederherstellung der ökologischen Grundfunktionen 
der Gewässer das Töten von Kormoranen zuzulassen. Die Landesregierung ist sich 
darüber im Klaren, dass mit dieser Verordnung nur ein Teil der Probleme in unserem  
regionalen Zuständigkeitsbereich lösbar ist. Sie wird sich daher dafür einsetzen, dass 
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es zu einem europaweiten Managementplan kommt, in dem der gute Erhaltungszu-
stand und die Nutzbarkeit aller aquatischen Tierarten einschließlich der Vögel und 
Fische erreicht wird. Bis dahin ist es unsere Pflicht, die Natur in NRW als Ganzes mit 
unseren Mitteln und Möglichkeiten zu schützen und zu erhalten." 
 
Es versteht sich von selbst, dass wir im Kontext mit dieser Stellungnahme zur Kor-
moranverordnung NRW eine nachvollziehbare und glaubhafte Aufklärung zu diesem 
Sachverhalt erwarten. Sollte diese KormoranVO den Fischschutz in den nächsten 
Jahren wieder nicht verbessern, muss hierauf energisch zurückgekommen werden.  
 

***   ***   *** 
 
ad Begründung, Seite 2 (generell) 
 
Unser Verein hatte bereits seit Jahren sehr deutlich gemacht und kritisiert, dass in 
den öffentlichen Verlautbarungen Nordrhein-Westfalens die Kormoran-Fraßschäden 
zu Unrecht stark auf die Äsche reduziert werden. Das entspricht in keiner Weise der 
Realität und sollte sich weder in dieser Verordnung noch in seiner Begründung wie-
derholen. 
 

***   ***   *** 
 
ad Begründung, Seite 2 oben, 5. Anstrich 
 
Folgender neuer Text muss zwingend korrigierend gefordert werden, da, wie bereits 
oben ausgeführt, eben auch "Allerweltsarten" massiv betroffen sind:  
 
"hieraus resultierend eine Verschiebung der typischen Artenzusammensetzung der 
Fischpopulationen zu Gunsten der Kleinfischarten kleiner etwa 10cm." 
 

***   ***   *** 
 
ad Begründung, Seite 2, letzter Absatz, 1. und 2. Satz 
 
Folgender neuer Text wird vorgeschlagen:  
 
"Derartige Folgen wurden für gefährdete Äschenbestände beobachtet, aber im sel-
ben Maße auch für alle anderen heimischen Fischarten, die die fragliche Längen-
klasse erreichen oder durchwachsen, wie etwa Bachforelle, Barbe, Döbel, Nase und 
Rotauge." 
 

***   ***   *** 
 
 

… 
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ad Begründung, Seite 3, letzter Absatz, 1. und 2. Satz 
 
neuer Text: 
 
"Dass der Kormoran einen Einfluss auf die Fischbestände in Nordrhein-Westfalen 
hat, ist offensichtlich." 
 
Man streiche somit: 
 
"und wird schon im LANUV Bericht für den AK Kormoran (2013) umfassen darge-
stellt." 
 
Nicht nur der FcKorm hatte in dem besagten LANUV Bericht für den AK Kor-
moran (2013) ganz erhebliche fachliche Mängel festgestellt und zudem das Zu-
standekommen, nicht zu Unrecht sehr deutlich kritisieren müssen. Wir raten 
dringend davon ab, diesen Bericht überhaupt zu erwähnen oder darauf Bezug 
zu nehmen. 
 
Generell war in den letzten anderthalb Dekaden die Dokumentationslage der 
Kormoran-Schäden in NRW ungenügend. Über die offensichtlichen Gründe hat 
unser Verein wiederholt und sehr deutlich berichtet. Wir schlagen vor, diese 
Defizite flankierend zu dem sehr guten Ansatz dieser KormoranVO zügig, ziel-
gerichtet und vorbehaltlos aufzuarbeiten. 
 
Zahlreiche Veröffentlichen etwa aus Dänemark, aus mehreren anderen Bundeslän-
dern, etwa von dem Sieg-Zufluss Nister in Rheinland-Pfalz oder auch aus Österreich, 
zeichnen ein klares und bis auf Nuancen einheitliches und drastisches Bild der Lage 
und der Schwere der Fraßschäden. Den Fischereibiologen Ihres Hauses wird das 
alles sehr wohl bekannt sein.  
 
Hier sei einmal angemerkt, dass wir uns zu den Verhältnissen an Fischzuchtanlagen 
nicht qualifiziert äußern können und diesen, ebenfalls sehr wichtigen Bereich in unse-
rer Stellungnahme nicht adressieren. 
 

***   ***   *** 
 
ad Begründung, Seite 5, 4. Absatz, 1. und 2. Satz 
 
 
Es geht um Vergrämungsabschüsse von immaturen Kormoranen: 
 
Dies ist eine der Kernaussagen dieser KormoranVO für einen effektiven Fisch-
schutz! Alle Erfahrungen aus bisherigen letalen Vergrämungsinitiativen in NRW  
zeigten hohe und signifikante Prädationsverluste bereits wenige Wochen nach Ende  
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der winterlichen Schusszeiten. Diese blieben dadurch nachweislich weitestgehend 
wirkungslos! 
 
Erst mit der vorliegenden Regelung wird nunmehr Abhilfe geschaffen, ohne für die 
Aufzucht notwendige adulte Kormorane zu töten. Es wird davon ausgegangen, 
dass flankierend nicht-letale Vergrämungsmaßnahmen von uneingeschränkt 
allen einfliegenden Kormoranen erlaubt sind. Dies ist u.E. allerdings im vorlie-
genden Entwurf der KormoranVO noch nicht explizit nachzulesen. 
 

***   ***   *** 
 
ad Begründung, Seite 7, letzter Absatz 
 
bisher: "Im Monitoringbericht des LANUV ... ein Rückgang zu verzeichnen ist". 
 
Es wird empfohlen, diese Aussage zu modifizieren zu relativieren: Es mag sein, dass 
im Zuge des Äschenmonitorings im Jahr 2017 solches für NRW erstmalig gezeigt 
wurde. Dies hängt jedoch lediglich damit zusammen, dass diese anderen 
Fischarten bereits längst auf kleinste Bestände geschrumpft oder ganz ver-
schwunden waren und eine "Nullmessung" vor oder zu Beginn der Kormoran-
prädation in NRW nicht vorliegt, u.E. nirgends, auch nicht in den Äschenregio-
nen. Dies ist erneut dem oben angesprochenen fatalen Defizit in der einschlä-
gigen Datenlage unseres Bundeslandes geschuldet. Erneut appellieren wir an 
Ihr Haus, dass hier nunmehr energisch, unvoreingenommen und rein wissen-
schaftlichen Grundsätzen folgend nachgebessert wird. 
 

***   ***   *** 
 
ad Begründung, Seite 7, diverse Sätze: 
 
 
zu: "Bei stichprobenartigen Kontrollen in mehreren Brutkolonien konnten im 
Zeitraum 2014 bis 2016 bereits 17% der Verluste von besenderten Lachssmolts auf 
eine Kormoranprädation zurückgeführt werden." 
 
Wir empfehlen dringend, diesen Satz ersatzlos zu streichen. 
 
Diese geringe Verlustrate steht in krassem Widerspruch zu den verfügbaren anderen 
Untersuchungen und muss bezweifelt werden. Verlusten bei abwandernden Smolts 
von über 90% bis zum Erreichen der Nordsee im Harlingfliet entspricht wohl eher der 
traurigen Realität, wie S. Darschnik in seinen Recherchen1 herausgefunden hat, ana-
log die Niederländer Vis, H. und Spierts, I.L.Y an der Maas. Das passt auch zu  
 

… 
_________________________________ 

1 DARSCHNIK, SIEGFRIED (2017): IKSR: Der Lachs ist kein Ziel sondern ein Symbol. In: Fischer und Teichwirt 5/2017 
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den vor Jahren in Dänemark gemachten Erfahrungen mit sofortigen enormen Erfol-
gen und dem Durchbruch der Wiederansiedlung nach energischer Reduktion der 
Kormoranprädation. 
 
Auch hatte der FcKorm seinerzeit von den Zählungen der gefundenen Smolt-Trans-
pondern unter Schlafbäumen in NRW erfahren und insbesondere auch von der feh-
lenden Transparenz um diese Aktionen. Wir halten diese Aussage daher schlichtweg 
für nicht glaubhaft, zudem diese eigentlich sehr wichtigen Ergebnisse nie angemes-
sen und nach wiss. Grundsätzen veröffentlicht wurden. Wir bitten um Nachsicht, 
dass dies alles hier so direkt niedergeschrieben werden muss. 
 
bisher: "Allgemein leiden viele Fischgewässer unter schwindender fischereilicher Er-
tragskraft bei starkem Kormoranaufkommen." 
 
neu: "Allgemein und im gesamten Land leiden praktisch alle Fischgewässer unter 
dramatisch schwindender fischereilicher Ertragskraft durch die Kormoranprädation. 
 
bisher: "auch bei anderen Fischarten (wie z.B. Hasel und Döbel), bzw. .."  
 
direkt und sehr deutlich neu:  "auch bei ausnahmslos allen anderen Fischarten grö-
ßer 30cm in ausgewachsenem Zustand ein dramatischer Rückgang zu verzeichnen 
ist. Dies wird auch durch zahlreiche Untersuchungen in anderen Bundesländern o-
der,  sehr überzeugend, in Dänemark" unbestreitbar wissenschaftlich belegt." 
 

***   ***   *** 
 
ad Begründung, Seite 10, "zu § 3 Abs. 3": 
 
Aus fachlichen Gründen, um die Wirksamkeit der VO nicht zu schwächen und um 
Inkonsistenzen mit der Festlegung der KormoranVO selbst zu vermeiden  
 
streiche man den Satz: "Um Störeffekte zu minimieren, wird der Abschuss in Ergän-
zung zu §3 Absatz 1 nur innerhalb der örtlichen und zeitlichen Zulassung der Was-
serfederwildjagd gestattet." 
 

***   ***   *** 
 
ad Begründung, Seite 12, "zu §10" 
 
Ein diese KormoranVO begleitendes Monitoring ist erforderlich, dem wird niemand 
ernsthaft widersprechen. Bislang beschränkten sich jedoch in NRW die von Landes- 
oder Verbandsseite durchgeführten oder finanzierten Maßnahmen nahezu aus-
schließlich auf die Fischbestände, ohne den entscheidenden Einflussfaktor Kormoran 
zu beeinflussen und zu quantifizieren. Forderungen etwa zur Etablierung von Refe-
renzstrecken, die ganzjährig zu 100% gegen Kormoranprädation geschützt sind, 
wurden stets abgeblockt.  
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In Sachen Datendefizit und dessen Aufarbeitung sollten wir sie auf ein Vorhaben der 
Hochschule Bochum aufmerksam machen: Experten für Geoinformatik und Sensorik 
unter der Leitung von Prof. Dr. B. Schmidt verfolgen einen Ansatz zur automatischen 
optischen Erkennung von Kormoran-Anflügen mit einfachen, bezahlbaren Sensoren, 
einer Geo-Datenbank und kartographischer Darstellung in Echtzeit. 
 
Zum Erreichen der Ziele dieser VO sind unbedingt auch die Vergrämungsmaß-
nahmen - letale wie nicht letale – im notwendigen Umfang seitens des Landes 
zu organisieren bzw. zu fördern. Es kann und darf gewiss nicht sein, dies aus-
schließlich der ehrenamtlichen und kostenneutralen Initiative der Jägerschaft 
überlassen wird!  
 
Seit Jahren fordert nicht nur unser Verein, die Etablierung von Referenzstrecken, an 
denen dies alles hoch wirksam, praxisnah und finanzierbar erfolgen kann. Wir sind 
sicher, dass das FIBS an derartigen Strecken binnen nur weniger Jahre Kenndaten 
ähnlich der Nister in Stein-Wingert oder der Wupper im Stadtgebiet Wuppertal 
unter dem Traggestell der Schwebebahn (beides mit faktischem Kormoran-
Vollschutz) ausweist. Wie gesagt ist all dies in NRW nachweislich seit vielen 
Jahren überfällig. 
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